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Stellungnahme zu „Holz als Reifungsunterlage für Oberflächengereifte Käse“
Sehr geehrte Damen und Herren,
Als Ausgangspunkt für gegenständliche Stellungnahme dient der Abschlussbericht einer Versuchsserie (Laufzeit April bis November 2004) der Bundesanstalt für Alpenländische Milchwirtschaft Rotholz zum Thema „Holz als Reifungsunterlage für Oberflächengereifte Käse“.
Diesem Abschlussbericht ist u.a. zu entnehmen, dass nach einer Studie des Institute Technique Francaise des Fromage (Notz, E. 2000) das mikrobiologische Risiko durch die Verwendung von Holz (eingesetzt als Unterlage bei der Käsereifung) zwar „gering ist“, eine „vollständige Abwesenheit von Pathogenen auf der Brettoberfläche allerdings nicht garantiert werden kann“ 
. 

Der Abschlussbericht zitiert weiters Richard, J. (1997), wonach Mikroorganismen (zwar) auf der (Holz) Oberfläche durch chemische Desinfektionsmittel zerstört werden können, nicht aber jene, die ins Innere der Poren oder Risse eingedrungen sind. 

Ziel der von der Bundesanstalt Rotholz durchgeführten Untersuchungen war es daher, insbesondere Bedingungen für die Reinigung und Hitzedesinfektion zu finden, um die als Testkeim verwendeten Listeria monocytogenes sowohl von der Oberfläche, als auch im Inneren des Holzes vollständig zu eliminieren.

Dabei wurde festgestellt, dass die bloße Reinigung von zuvor kontaminierten Holzbrettchen mittels manueller alkalischer Bürstenreinigung bei 50 °C, 15 min nicht ausreicht um Listerien von der Holzoberfläche zu eliminieren. 

Erst bei einer nachfolgenden Hitzedesinfektion (Variante a - 80 °C, 5 min, Variante b - 65 °C, 15 min) waren Listerien in den abgehobelten Holzspänen der obersten 2 mm Schicht in keinem Fall mehr nachweisbar.

Die Autoren kommen vor dem Hintergrund der nachstehenden Umstände, 

· Holz ist aufgrund seiner porösen Struktur schwerer zu reinigen als andere Materialien, 

· Bakterien können aufgrund der Faserstruktur in Holz eindringen und sind so in gewisser Weise vor Desinfektionsmitteln geschützt,
· Holzoberflächen erfordern einen höheren Reinigungs- und Desinfektionsaufwand (dadurch höheres Risiko einer mikrobiellen Kontamination),
zu dem Schluss, dass die hygienische Sicherheit von Lebensmitteln (im konkreten Fall Käse) bei Verwendung von Holz (als „Flächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen“) nicht beeinträchtigt sein muss, da durch sorgfältige Reinigung und nachfolgende Hitzeentkeimung auch hohe Zahlen an Listeria monocytogenes vollständig eliminiert werden können.

Als essentielle Voraussetzung wird dabei die Verwendung von ast- und rissfreien Brettern angesehen. 

Es wird ausdrücklich hervorgehoben, dass der Erfolg der Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen wesentlich von der sorgfältigen Durchführung bestimmt ist. Grundsätzlich wird auch der Hygienestatus in den Betrieben zu berücksichtigen sein.

Die Verwendung von Holz erscheint den Autoren demnach unter bestimmten Einschränkungen empfehlenswert, und zwar insbesondere dann, wenn es gegenüber anderen Werkstoffen eindeutige Vorteile besitzt und etwaige Nachteile durch geeignete Maßnahmen ausgeglichen werden können. 

Als Vorteile wurden genannt: 

· der Beitrag von Reifungsbrettern aus Holz zur Regulierung des Feuchtigkeitsgehalts im Reifungsraum, 

· der gegenüber Kunststoffbrettern geringere Preis (bereits aufgeraute, nicht mehr ausreichend reinigungsfähige Kunststoffunterlagen werden aufgrund des höheren Preises ev. nicht rechtzeitig erneuert) sowie 

· die leichte Verfügbarkeit. 

Abschließend kommen die Autoren somit zu dem Ergebnis, dass – unter Berücksichtigung des Produktionsumfeldes – in Bereichen, in denen Holz eindeutige Vorteile bringt, kein Grund besteht, diesen Werkstoff durch andere Materialien zu ersetzen. Zur Reinigung und Desinfektion von Reifungsbrettern aus Holz wird eine (- insbesondere auch auf Almen praktikable) festgelegte Vorgangsweise empfohlen.    

Aus der Sicht der AGES - Institut für Lebensmitteluntersuchung Innsbruck ist hinsichtlich des Nachweises der Eignung von Holz – im konkreten Fall, der Eignung von Fichtenholzbrettern –  als Reifungsunterlage für Oberflächengereifte (Rohmilch-) Käse mit einer Reifungsdauer von weniger als 60 Tagen, festzustellen:

Die mit den technologischen Eigenschaften von Holz (– im Besonderen von Weichholz) einhergehenden und die in der Praxis zu erwartenden Risiken, wie 

· die  Bildung eines mikrobiellen Biofilms, 

· das „Wiederabsetzen von Bakterien in Nischen / Fugen im Inneren des Holzes“ (-  „potentielles Reservoir“ für Kontaminationen), 

· das (teilweise) Versagen chemischer Desinfektionsmittel (-  bei Mikroorganismen, die ins Innere von Poren oder in Risse eingedrungen sind), 

· die Veränderlichkeit des Materials bzw. der Oberfläche im Gebrauch (Aufrauung infolge mechanischer Beanspruchung bei der Reinigung, mögliche Rissbildung durch nass/trocken – Wechsel
), 

erfordern - um die hygienische Sicherheit der Produkte gewährleisten zu können - eine Präventivstrategie die auch die Praktikabilität der zu treffenden Maßnahmen berücksichtigt.

Zu berücksichtigen sein wird darüber hinaus, dass der Erfolg von Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen wesentlich von der sorgfältigen Durchführung bestimmt sein wird
.

Für den „Nachweis der Eignung“ im Sinne der VO (EG) Nr. 852/2004 Anh.II Kap. II Abs. 1 lit. f. wird jedenfalls ein strengerer Maßstab anzulegen sein, als bei den als „widerstandsfähig und leicht zu reinigen, instand zu halten und zu desinfizieren“ einzustufenden Materialien Edelstahl bzw. Kunststoff.

Da für die Praxis davon auszugehen ist, dass die als Reifungsunterlage verwendeten Holzbretter in der Regel lediglich gereinigt werden
 – wodurch gemäß der Studie der Bundesanstalt für Alpenländische Milchwirtschaft, Rotholz eine allfällige Kontamination mit pathogenen Keimen nicht eliminiert werden kann – muss ein Erkennen von Hygienemängeln planmäßig durch zwingende Teilnahme an einem Listerienmonitoring erfolgen.

Im Hinblick auf die Sicherstellung eines hygienisch einwandfreien Lebensmittels werden daher für die Verwendung von Holz (als „Fläche, die mit Lebensmitteln in Berührung kommt“) bei der Herstellung von Käse mit einer Reifungsdauer unter 60 Tagen – im vorliegenden Fall im Durchschnitt 28 Tage – folgende Grundvoraussetzungen und Auflagen zu erfüllen sein:

Grundvoraussetzungen (obligat):

· Reifungsbretter aus Holz sind ast- und rissfrei und von glatter Oberfläche,
· hygienisch einwandfrei geführter Betrieb,
· Schmieren erfolgt von „jung“ nach „alt“ 

Auflagen: 

· zwingende Teilnahme an einem (zumindest) monatlichen Listerienmonitoring; 

· es muss sichergestellt sein, dass eine Charge erst dann freigegeben wird, wenn das Ergebnis des Monitorings vorliegt;

· nachgewiesene Hygieneschulung aller Mitarbeiter des Betriebes,
· Vorhandensein eines dokumentierten Reinigungsplanes
· regelmäßige und dokumentierte Kontrolle der Brettbeschaffenheit (Rissbildung, Rauheit),
· bei jedem Umlagern kommt der Käse auf ein gereinigtes Brett - oder wird mit dem Brett umgelagert (soweit zutreffend)

Unter Einhaltung der genannten Voraussetzungen erscheint somit der Einsatz von Holz als Reifungsunterlage für Oberflächengereifte Käse mit einer Reifungsdauer von unter 60 Tagen (im Sinne einer traditionellen Herstellung) in hygienisch einwandfrei geführten Betrieben tolerierbar. 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass daraus keinesfalls eine generelle Eignung des Materials Holz für „Flächen (einschließlich Flächen von Ausrüstungen) in Bereichen, in denen mit Lebensmitteln umgegangen wird, und insbesondere Flächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen“ abgeleitet werden kann.

Aufgrund der Erfahrungen aus dem Listerienmonitoring wäre die Situation nach Ablauf eines Jahres neu zu bewerten.

Für eine osterreichweite Ausnahmeregelung wird empfohlen den Ständigen Hygieneausschuß zu befassen.
Mit freundlichen Grüßen

Dr. Michael Prean
Institutsleiter






� Aus der zitierten französischen Studie lässt sich insbesondere herauslesen:


„eine allfällige Besiedelung im Inneren des Holzes ist schwierig festzustellen“


„die fehlende Verringerung der Gesamtkoloniezahl nach 20 mal Bürsten in Folge bestätigt ein Wiederabsetzen der Bakterien in Nischen / Fugen im Inneren des Holzes“


„die Flora, die das Innere des Holzes besiedelt stellt ggf. ein potentielles Reservoir für eine Kontamination des Käses dar“


„das mikrobiologische Risiko, assoziiert mit der Verwendung von Holz ist charakterisiert durch die Bildung eines mikrobiellen Biofilms, der sich auf der Oberfläche und im Inneren des Holzes anlagert.“ 





� Nach einer im Abschlussbericht zitierten Arbeit von Werlein und Schmauderer (1996) ist der Hygienestatus der Betriebe und sein Einfluss auf den Kontaminationsgrad der verwendeten Bedarfsgegenstände von größerer Bedeutung als die Art des verwendeten Materials.


� In den aktuellen Empfehlungen („Reinigung und Desinfektion von Holzbrettern“) der Bundesanstalt für Alpenländische Milchwirtschaft, Rotholz wird im Zuge der Reinigungsprozedur, nach einer abschließenden Spülung mit heißem Wasser, eine Trocknung an der Sonne vorgesehen.





� z.B. wird der Erfolg der in der genannten Empfehlung beschriebenen Hitzedesinfektion „Tauchen in Wasser von 80 – 90 °C Anfangstemperatur für mindestens 30 Minuten“ wesentlich davon abhängen, ob eine zur sicheren Abtötung von Listeria monocytogenes erforderliche Temperatur während der dafür notwendigen Zeit aufrechterhalten bleibt. (Bei übermäßiger Beschickung mit Holzbrettern kann das Tauchbad zu rasch abkühlen und die erforderliche Temperatur / Zeit – Kombination von zumindest 65 °C – 15 min wird ev. nicht erreicht!)





� In den aktuellen Empfehlungen („Reinigung und Desinfektion von Holzbrettern“) der Bundesanstalt für Alpenländische Milchwirtschaft, Rotholz wird davon ausgegangen, dass (erst) bei Vorliegen einer Listerienkontamination, zusätzlich zur (oben) beschriebenen Reinigung, eine Hitzedesinfektion (durch Tauchen in Wasser bei einer Anfangstemperatur von 80 – 90 °C für mindestens 30 Minuten oder alternativ durch Tauchen in Wasser von konstant 80 °C für 15 Minuten) durchzuführen ist. Diese Vorgangsweise steht allerdings in gewissem Widerspruch zu der in der Empfehlung eingangs getroffenen Feststellung „Eine Reinigung bei Temperaturen um 50 °C reicht zur Gewährleistung einer hygienischen Sicherheit nicht aus, es muss eine Hitzeentkeimung angeschlossen werden, . . . “
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